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Zugangssatzung 
für den gemeinsamen Masterstudiengang „Global 
History“ der Freien Universität Berlin und der 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Grundord-
nung der Freien Universität Berlin vom 10. Juli 2024 
(FU-Mitteilungen Nr. 8/2025, S. 146) i. V. m. § 15 
des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschu-
len des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsge-
setz – BerlHZG) in der Fassung der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 9. Oktober 2019 (GVBl. 
S. 695), zuletzt geändert am 24. Februar 2025
(GVBl. S. 149), i. V. m. § 10 Abs. 5 Satz 2 und § 74
Abs. 1 und 4 des Gesetzes über die Hochschulen im
Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert
am 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270), hat die Gemein-
same Kommission für den gemeinsamen Masterstu-
diengang „Global History“ der Freien Universität
Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin am
18. November 2025 folgende Satzung erlassen:0F

1

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Satzung regelt den Zugang zum Studium ge-
mäß § 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG und das Auswahlver-
fahren für die Vergabe der Studienplätze gemäß 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BerlHZG für den gemeinsa-
men Masterstudiengang Global History an der Freien
Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu
Berlin (Masterstudiengang). Es handelt sich um ei-
nen konsekutiven Masterstudiengang gemäß § 23
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a BerlHG.

§ 2 Studienplätze und Bewerbung 

(1) Die Zahl der für den Masterstudiengang zur Ver-
fügung stehenden Studienplätze wird in den Zulas-
sungsordnungen der Universitäten gemäß § 1 für je-
den Zulassungstermin bestimmt.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist in elektronischer
Form unter Benutzung des Systems der Online-Be-
werbung beim Präsidium der Freien Universität Ber-
lin – Bereich Bewerbung und Zulassung – zu stellen.
Das im Bewerbungsprozess bereitgestellte Selbst-
auskunftsformular mit den Angaben zu den Zu-
gangsvoraussetzungen und Auswahlpunkten (An-
lage 2) sind notwendige Bestandteile des Antrags
und müssen vollständig ausgefüllt werden.

(3) Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai eines je-
den Jahres. Dokumente, die nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist eingereicht werden, werden nicht im

1  Diese Satzung ist vom Präsidium der Freien Universität 
Berlin am 20. Januar 2026, dem Präsidium der Hum-
boldt-Universität zu Berlin am 11. Dezember 2025 und 

Bewerbungsprozess berücksichtigt (ausgenommen 
sind Dokumente, die von der Freien Universität Ber-
lin angefordert werden). 

(4) Dem Antrag auf Zulassung zum Studium ist der
erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss ge-
mäß § 3 Abs. 1 in der vom Präsidium der Freien Uni-
versität Berlin – Bereich Bewerbung und Zulassung
– festgelegten Form beizufügen.

(5) Die Zulassung zum Masterstudiengang kann
auch beantragt werden, wenn der in § 3 Abs. 1 ge-
nannte berufsqualifizierende Hochschulabschluss
wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch
nicht vorgelegt werden kann und auf Grund des bis-
herigen Studienverlaufs, insbesondere der bisheri-
gen Prüfungsleistungen zu erwarten ist, dass der in
§ 3 Abs. 1 genannte berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss vor Beginn des Masterstudienganges 
erlangt wird und die Maßgaben, die auf Grund des 
§ 3 Abs. 2 Voraussetzung für den Zugang zu dem
Masterstudiengang sind, ebenso rechtzeitig erfüllt
sind. Dieser Erwartung wird insbesondere dann ent-
sprochen, wenn mindestens 2/3 des Gesamtpen-
sums bewertet worden ist, die Anmeldung zur Ab-
schlussarbeit vorliegt sowie der Arbeitsbeginn so
festgelegt wurde, dass eine fristgerechte Fertigstel-
lung vor Beginn des Masterstudienganges möglich
ist. Die Bewerbung geht mit der Durchschnittsnote,
die auf Grund der bisherigen Prüfungsleistungen aus
dem von dem*der Bewerber*in vorzulegenden ak-
tuellen Leistungs- und Bewertungsnachweis (Tran-
skript) ermittelt wird, in das Auswahlverfahren ein.
Das Ergebnis des berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses bleibt in diesem Fall insoweit unbeach-
tet.

(6) Die Gemeinsame Kommission für den Masterstu-
diengang ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von
Amts wegen zu ermitteln.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudien-
gang ist ein berufsqualifizierender deutscher oder
gleichwertiger ausländischer Abschluss eines Hoch-
schulstudiums in Geschichte oder einer Regionalwis-
senschaft (Area Studies). Letzteres bezieht sich ins-
besondere auf Abschlüsse aus den Bereichen Afrika-
wissenschaften, European Studies, German Studies,
Islamwissenschaften, Lateinamerikawissenschaften,
MENA Studies, Nordamerikastudien, Osteuropastu-

von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung 
am 8. März 2026 bestätigt worden. 

DOI: https://doi.org/10.18452/36935 
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dien, Süd-/Ost-/Asienwissenschaften und vergleich-
bare Studiengänge, hierbei soll der Schwerpunkt 
nicht linguistisch bzw. literaturwissenschaftlich aus-
gerichtet sein. Gleichwertig ist auch, wenn eines der 
relevanten Fächer im Nebenfach studiert wurde und 
auf dem Transkript bzw. im Abschlusszeugnis als 
solches ausgewiesen wird. Bewerber*innen, die kei-
nen Abschluss in Geschichte oder einer Regionalwis-
senschaft nachweisen, können darlegen, dass sie in 
einem Hochschulstudium mindestens 35 Leistungs-
punkte (LP) in Modulen mit geschichtswissenschaft-
lichen oder regionalwissenschaftlichen relevanten 
Inhalten erworben haben. Regionalwissenschaftliche 
Inhalte definieren sich durch Studieninhalte, welche 
sich in der Summe auf eine Region beziehen und da-
bei in der Regel historische, politik- und kulturwis-
senschaftliche Studieninhalte kombinieren. Der 
Spracherwerb wird bis zu 5 LP anerkannt. Linguisti-
sche oder literaturwissenschaftliche Studieninhalte 
können nicht anerkannt werden. Die jeweiligen Leis-
tungen sind in einer tabellarischen Übersicht darzu-
legen und durch eine Bescheinigung (in der Regel 
das Transcript of Records) nachzuweisen (siehe An-
lage 2). 
 
(2) Bewerber*innen, die ihren Studienabschluss ge-
mäß Absatz 1 nicht in einem englischsprachigen 
Studiengang erworben haben, haben Englischkennt-
nisse im Umfang der Niveaustufe C 1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GER) oder gleichwertige Kenntnisse durch das Zer-
tifikat eines international anerkannten Sprachtests 
nachzuweisen. 
 
(3) Bewerber*innen werden vom Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse befreit. 
 
(4) Über die Gleichwertigkeit der vorgelegten Nach-
weise gemäß Abs. 1 und 2 entscheidet der für den 
Masterstudiengang zuständige Prüfungsausschuss. 

 
§ 4 Auswahlquote, Auswahlkriterien, 

Organisatorisches 

(1) Es werden 80 % der nach Berücksichtigung der 
Vorabquoten verfügbar gebliebenen Studienplätze 
durch das in dieser Satzung geregelte Auswahlver-
fahren vergeben (Hochschulquote). 20 % der Stu-
dienplätze werden auf der Grundlage von § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BerlHZG vergeben. Die Quoten 
von § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BerlHZG betragen 
jeweils 5 % und die Quote von § 15 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 BerlHZG beträgt 2 %. 
 
(2) Die Auswahl erfolgt nach: 
 

1. dem Grad der Qualifikation, die sich nach 
dem Ergebnis der Prüfung des vorangegan-
genen Studiengangs bemisst (§ 15 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 BerlHZG), 

 
2. einer Gewichtung von Studienfächern des vo-

rangegangenen Studiengangs, die über die 
fachspezifische Motivation und Eignung Aus-
kunft geben (§ 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 
BerlHZG) und 

 

3. zusätzlichen Qualifikationen, die außerhalb 
eines Hochschulstudiums erworben wurden 
(§ 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BerlHZG). 

(3) Im Auswahlverfahren werden Auswahlpunkte für 
die Kriterien gemäß Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 vergeben. 
Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 80. 
 
(4) Für das Auswahlkriterium nach Abs. 2 Nr. 1 wer-
den je nach im Zeugnis des vorangegangenen Stu-
dienabschlusses erreichter Durchschnittsnote bis zu 
60 Auswahlpunkte gemäß Anlage 1 vergeben. 
 
(5) Für das Auswahlkriterium nach Abs. 2 Nr. 2 wer-
den für die Studienfächer des vorangegangenen 
Studiengangs entweder im Haupt- oder Nebenfach 
oder in Kombination als Haupt- und Nebenfach oder 
als zwei Hauptfächer folgende Auswahlpunkte zuge-
ordnet (siehe Anlage 2): 
 

a) Kombination aus Geschichte und einer Regi-
onalwissenschaft (Area Studies) im Sinne 
von § 3 Abs. 1: 15 Punkte 

 
b) Nur Geschichte: 10 Punkte 
 
c) Nur Regionalwissenschaft (Area Studies) im 

Sinne von § 3 Abs. 1: 5 Punkte 
 
(6) Für das Auswahlkriterium nach Abs. 2 Nr. 3 wer-
den einmalig bis zu 5 Auswahlpunkte vergeben. Die 
außerhochschulisch erworbenen Qualifikationen 
müssen studienrelevant sein und über die beson-
dere Eignung für den Masterstudiengang Aufschluss 
geben können. Studienrelevant sind insbesondere 
Qualifikationen, die im Rahmen von berufsprakti-
schen Tätigkeiten im historischen Bereich (Lehrtä-
tigkeit, Archiv-, Gedenkstätten- oder Museumsar-
beit, Tätigkeit im Bereich der historisch-politischen 
Bildung, Recherche- oder Forschungstätigkeiten im 
Bereich der Geschichtswissenschaften oder zu histo-
rischen Themen etc.) erworben wurden. Der Qualifi-
kationserwerb muss nachweislich 1 Jahr in Voll- oder 
2 Jahre in Teilzeit erfolgt sein. Die jeweiligen Quali-
fikationen sind in einer tabellarischen Übersicht dar-
zulegen und durch eine Bescheinigung nachzuwei-
sen (siehe Anlage 2). 
 
(7) Für die Durchführung des Auswahlverfahrens 
wird eine Auswahlkommission mit mindestens zwei 
Mitgliedern eingesetzt. Diese wird von der Gemein-
samen Kommission für den Masterstudiengang be-
stimmt. Die Mitglieder der Auswahlkommission 
müssen im Masterstudiengang prüfungsberechtigt 
sein und in einem hauptberuflichen Beschäftigungs-
verhältnis zu einer der beiden Universitäten gemäß 
§ 1 stehen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. 

 
§ 5 Zulassungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft das 
Präsidium der Freien Universität Berlin - Bereich Be-
werbung und Zulassung - nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens auf der Grundlage der im Auswahl-
verfahren erzielten Ergebnisse und der daraus er-
mittelten Rangfolge. 
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(2) Ausgewählte Bewerber*innen erhalten einen Zu-
lassungsbescheid, in dem eine Frist zur schriftlichen 
Annahme des Studienplatzes und zur Immatrikula-
tion bestimmt wird. Die Wünsche der Bewerber*in-
nen, an welcher der Universitäten gemäß § 1 sie als 
Ersthochschule immatrikuliert werden wollen, wer-
den soweit möglich berücksichtigt. Bei Nichteinhal-
tung dieser Frist wird der Studienplatz nach Rang-
liste neu vergeben. 
 
(3) Bewerber*innen, die auf der Grundlage des 
Transkripts ausgewählt wurden, erhalten eine Zu-
lassung unter Vorbehalt und können sich für das 
erste Fachsemester befristet immatrikulieren. In der 
Regel zum Ende des ersten Fachsemesters sind der 
in § 3 Abs. 1 genannte berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss vorzulegen und das Vorliegen der 
mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen 
nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
geführt, erlischt die Zulassung. 
 
 
(4) Bewerber*innen, die nicht zugelassen werden, 
erhalten einen Ablehnungsbescheid mit Begrün-
dung. 
(5) Die in dem Auswahlverfahren eingereichten Un-
terlagen sind bis zur Bestandskraft der Entscheidung 
und im Falle eines Rechtsstreits bis zur rechtskräfti-
gen Entscheidung aufzubewahren. 

 
§ 6 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentli-
chung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) und des Amtsblatts der Hum-
boldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Zugangssatzung für den 
Masterstudiengang vom 26. Juli 2012 (FU-Mitteilun-
gen Nr. 92/2012, S. 2551; Amtsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin Nr. 25/2012) außer Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 4 Abs. 4) 

 
Zuordnung von Auswahlpunkten zur im Zeugnis des vorangegangenen Studienabschlusses ausgewiesenen 
Durchschnittsnote gemäß § 4 Abs. 4 
 

Durchschnittsnote  Auswahlpunkte  

1,0  60  

1,1  58  

1,2  56  

1,3  54  

1,4  52  

1,5  50  

1,6  48  

1,7  46  

1,8  44  

1,9  42  

2,0  40  

2,1  38  

2,2  36  

2,3  34  

2,4  32  

2,5  30  

2,6  28  

2,7  26  

2,8  24  

2,9  22  

3,0  20  

3,1  18  

3,2  16  

3,3  14  

3,4  12  

3,5  10  

3,6  8  

3,7  6  

3,8  4  

3,9  2  

4,0  0  
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Anlage 2 (zu § 3 Abs. 1 und zu § 4 Abs. 4 bis 6) 

 
Masterstudiengang Global History  

Angaben zur Bewerbung – Selbstauskunft  

Beachten Sie, dass dieses Selbstauskunftsformular nur vollständig ist, wenn Sie zusätzlich folgende Dokumente 

hochgeladen haben:  

 Nachweis über Englischkenntnisse 

 aktueller Leistungs- und Bewertungsnachweis (Transcript of Records) 

 falls zutreffend: Nachweis studienrelevante Berufstätigkeit 

 
Name: Vorname:  

Geburtsdatum:  

Studienfach und Bacheloruniversität: (Name Studienfach, Name und Sitz Universität) 

 
1. Sprachniveau Englisch im Umfang der Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen (§ 3 Abs. 2): 

 

Vorhanden 

 

Falls zutreffend, Erläuterung: 

 

 

Nicht vorhanden 

 

2. Falls zutreffend: Zusätzliche Auswahlpunkte (§ 4 Abs. 4 und 5): 

Kreuzen Sie hier an, ob Sie Kriterien für zusätzliche Auswahlpunkte erfüllen. 

Falls Sie (zusätzlich) das Kriterium Tätigkeit mit Fachbezug erfüllen, nutzen Sie zum weiteren Nachweis Nr. 3. 

 

Kombination von Studienfächern Geschichte und Regionalwissenschaft  

(Area Studies) im Sinne von § 3 Abs. 1: 15 Auswahlpunkte 

 

Studienfach Geschichte: 10 Auswahlpunkte 

 

Studienfach Regionalwissenschaft (Area Studies) im Sinne von § 3 Abs. 1: 5 Auswahl-

punkte 
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3. Falls zutreffend: Weitere 5 Auswahlpunkte (§ 4 Abs. 6): 

 

 Außerhochschulische Tätigkeit mit Fachbezug im Sinne von § 4 Abs. 5: Die außerhochschulisch 

erworbenen Qualifikationen müssen studienrelevant sein und über die besondere Eignung für den 

Masterstudiengang Aufschluss geben können. Studienrelevant sind insbesondere Qualifikationen, die 

im Rahmen von berufspraktischen Tätigkeiten im historischen Bereich (Lehrtätigkeit, Archiv-, Ge-

denkstätten- oder Museumsarbeit, Tätigkeit im Bereich der historisch-politischen Bildung, Recherche- 

oder Forschungstätigkeiten im Bereich der Geschichtswissenschaften oder zu historischen Themen 

etc.) erworben wurden. Der Qualifikationserwerb muss nachweislich 1 Jahr in Voll- oder 2 Jahre in 

Teilzeit erfolgt sein. Die jeweiligen Qualifikationen sind in einer tabellarischen Übersicht darzulegen 

und durch eine Bescheinigung nachzuweisen. 5 Auswahlpunkte 

 

Hinweis: Bitte füllen Sie alle freien Felder der Tabelle aus. 

Tätigkeit 
Eindeutige und  
nachvollziehbare Bezeichnung 
der Tätigkeit  

(maximal 400 Zeichen)  

   

Dauer  Beginn  Ende  Umfang (in Stunden) 

   

Name der Einrichtung  
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4. Falls zutreffend: Bewerber*innen, die keinen Abschluss in Geschichte oder einer Regionalwis-

senschaft (Area Studies) im Sinne von § 3 Abs. 1 nachweisen können: 

 

Führen Sie die inhaltliche und sprachliche Qualifikation in tabellarischer Übersicht auf, nachweisbar durch 

das Transcript of Records. Bitte beachten Sie: Die Auswahlkommission entscheidet über die Anerkennung. 

 

Zur Erläuterung: Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang. Bewerber*innen, die keinen 

Abschluss in Geschichte oder einer Regionalwissenschaft nachweisen, können hier darlegen, dass sie in 

einem Hochschulstudium mindestens 35 Leistungspunkte (LP) in Modulen mit geschichtswissenschaftlichen 

oder regionalwissenschaftlichen relevanten Inhalten erworben haben. 

 

Hinweise für Bewerber*innen:  

• Regionalwissenschaftliche Inhalte definieren sich durch Studieninhalte, welche sich in der Summe auf 

eine Region beziehen und dabei in der Regel historische, politik- und kulturwissenschaftliche Studien-

inhalte kombinieren. Der Spracherwerb wird bis zu 5 LP anerkannt. Linguistische oder literaturwissen-

schaftliche Studieninhalte können nicht anerkannt werden. 

• Geschichte bezeichnet in der Regel historische Studien, die von Historiker*innen unterrichtet werden. 

Kunstgeschichte oder Archäologie kann nicht anerkannt werden. Seminare, welche die Genese einer 

akademischen Disziplin behandeln (z.B. Geschichte der Philosophie, Geschichte der Ökonomie, Ge-

schichte des Politischen Denkens, Geschichte des Impressionismus, Geschichte der internationalen Be-

ziehungen, Geschichte der Diplomatie usw.) und nicht an einer historischen Fakultät unterrichtet wer-

den, gelten in der Regel nicht als historische Kurse. 

 

Die jeweiligen Leistungen sind in einer tabellarischen Übersicht darzulegen:  

 

Titel der Lehrveranstaltung  Fachrichtung/Disziplin  falls zutreffend: 
Leistungspunkte; 
und/oder Note  
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